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Einladung  

zur ordentlichen katholischen Kirchgemeindeversammlung vom 

 

 

Freitag, 9. Mai 2025, 20:00 Uhr 
 

im Singsaal des Rautischulhauses. 

 

Am Mittwoch, 30. April 2025, um 20:00 Uhr sind alle Interessierten zu 

einer Vorinformation über das Ausländerstimmrecht eingeladen.  

 

 

Der katholische Kirchenrat freut sich über eine rege 

Versammlungsteilnahme. 

 

Oberurnen, 30. März 2025 

Der Kirchenrat 
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Traktanden 

1. Mitteilungen 
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 17. November 2024 
3. Rechnungsablage und Revisorenbericht 
4. Verfassungsänderung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des 

Kantons Glarus; Einführung Ausländerstimmrecht 
5. Allfälliges / Umfrage 
 

1. Mitteilungen 

Der Kirchenrat begrüsst Sie recht herzlich zur Versammlung der römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Oberurnen. 
 
Präsidium / Personal Margrit Neeracher 
Verwaltung   Markus Lehmann 
Aktuariat   Barbara Simeon 
Bau    Siegfried Fischli 
Apéros / Ministranten Nicole Müller 
Apéros   Iris Maggiacomo 
Pfarrer    Josef Michael Karber 
 
Wir werden an dieser Versammlung über die letztjährige Rechnung 2024 und über die 
Verfassungsänderung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons 
Glarus betreffend Ausländerstimmrecht beraten und abstimmen.  
 

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2023  

Das Protokoll wurde anlässlich der Kirchenratssitzung vom 9. Dezember 2024 genehmigt und der 
Protokollführerin Barbara Simeon verdankt. 
 

3. Rechnungsablage und Revisorenbericht 

Die laufende Rechnung für das Jahr 2024 weist bei Einnahmen von Fr. 259‘785.20 und Ausgaben 
von Fr. 223‘793.20 einen Gewinn von Fr. 35‘992.00 aus.  
Das Vermögen der Kirchgemeinde beträgt somit per 31.12.2024 Fr. 115‘937.70. 
Gegenüber dem Budget ist das Ergebnis um rund Fr. 58‘200.00 besser, im Vergleich zum Vorjahr 
rund Fr. 5‘000.00 besser. 
Aufgrund der Steuererhöhung um ein halbes Prozent und den leicht höheren Steuereingängen haben 
sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 25‘000.00 verbessert.  
Die Ausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr Fr. 4‘000.00 tiefer, gegenüber dem Budget beträgt der 
Unterschied Fr. 12‘500.00. 
Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 2‘000.00 tiefer und gegenüber dem 
Budget um rund Fr. 12‘600.00 tiefer, dies aufgrund der momentanen Anstellung unseres Pfarrers 
Josef Karber als Pfarradministrator in Näfels. Der Unterhalt der Kirche ist rund Fr. 4‘000.00 höher als 
im Vorjahr, dies aufgrund des wiederkehrenden Dachunterhaltes von rund Fr. 8‘500.00, dafür konnten 
die Heizungs- und Stromkosten um rund Fr. 3‘000.00 reduziert werden. Erfreulicherweise mussten 
wir im Jahr 2024 keine Kosten für Pfarraushilfen bezahlen, dies führte zu Einsparungen von ca. Fr. 
3‘000.00. Ebenfalls sind alle übrigen Kosten leicht tiefer als im Vorjahr. Der Fondsbestand nimmt um 
Fr. 8'144.75 ab und beträgt nun Fr. 177'361.25. 
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Die am 5. März 2025 durch die Revisoren Patrik Noser und Peter Rothlin geprüfte Jahresrechnung 
ist ohne jegliche Beanstandung abgenommen worden.  
 
Der Kirchenrat beantragt Ihnen, die Rechnung 2024 der katholischen Kirchgemeinde zu genehmigen 
und dem Verwalter Markus Lehmann, sowie dem Rat Entlastung zu erteilen. 
 

4. Anträge 
4.1 Ausländerstimmrecht 

Was für die ausländischen Mitglieder der Evangelisch-reformierten Kirche im Kanton gilt, soll auch 

bei uns Katholiken eingeführt werden. Sie sollen in kirchlichen Angelegenheiten abstimmen dürfen, 

an kirchlichen Wahlen aktiv teilnehmen und sich in kirchliche Behörden wählen lassen können, 

sowie zur Ausübung der übrigen politischen Rechte in kirchlichen Angelegenheiten berechtigt sein. 

Das bedingt eine Anpassung der Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen 

Kirchgemeinden des Kantons Glarus. Damit eine solche Verfassungsänderung gemacht werden 

kann, muss die Mehrheit der Kirchgemeinden dieser Anpassung zustimmen. Die vorgeschlagene 

Änderung in der Verfassung der römisch-katholischen Kirchgemeinden ist auf den Seiten 7 und 8 

ersichtlich. 
 

5. Allfälliges / Umfrage 

 

 

Oberurnen, 30. März 2025  
 
Der Kirchenrat 
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4. Anträge 

4.1 Einführung des Ausländerstimmrechts 

Der Kanton Glarus ist aktuell der einzige Schweizer Kanton, in dem Katholikinnen und Katholiken 
ohne Schweizerpass nicht an Abstimmungen und Wahlen der staatskirchenrechtlichen 
Körperschaften teilnehmen dürfen. Zu diesen Institutionen gehören auf kommunaler Ebene die 
Kirchgemeinden und auf kantonaler Ebene die Landeskirchen oder Kantonalkirchen. 
Ausgeschlossen davon bleiben - vor allem in der Deutschschweiz - in der Regel Migrantinnen und 
Migranten mit einem Asylrechtsstatus. 
Die vom kantonalen Kirchenrat beschlossene Änderung untersteht dem obligatorischen 
Referendum und bedarf deshalb der Zustimmung durch eine Mehrheit der Kirchgemeinden (Art. 19 
Abs. 1KKV). Zusätzlich muss die Änderung auch durch den Landrat genehmigt werden. 
 
Zielsetzung 
Die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für ausländische Mitglieder der katholischen Kirche des 
Kantons Glarus entspricht einem Ziel aus der Legislaturplanung 2023 – 2026 des Ausschusses. Der 
Rat genehmigte den Legislaturplan 2023 – 2026 an seiner Herbstversammlung im November 2023.  
Mit der Einführung des Ausländerstimmrechts wird dem Grundsatz der katholischen Kirche, wonach 
sie nur getaufte Christinnen und Christen unabhängig von deren Herkunft kennt, nachgelebt. Nach 
der weitgehenden Entflechtung von Kirche und Staat ist es für den Ausschuss und den Rat 
folgerichtig, dass das Stimm- und Wahlrecht vom Schweizer Bürgerrecht losgelöst wird. Für die 
Einführung des Ausländerstimmrechts spricht ebenfalls, dass wer Kirchensteuern zahlt, auch in 
kirchlichen Belangen mitbestimmen darf. Die römisch-katholische Kirche ist universal, entsprechend 
soll künftig auch die Nationalität keine Rolle mehr spielen. 
 
Personelle und finanzielle Auswirkungen 
Aufgrund der Einführung des Ausländerstimmrechts müssen die sechs Kirchgemeinden ihre 
Stimmregister aktualisieren. Dies dürfte, vor allem initial, mit einem gewissen Mehraufwand 
verbunden sein. Gemäss den bei der Staatskanzlei getätigten Abklärungen, sollte es technisch 
jedoch weiterhin möglich sein, dass die Kirchgemeinden auf die Stimm- und Einwohnerregister der 
politischen Gemeinden abstellen können, wie dies in Artikel 5 Absatz 4 des Gesetzes über die 
politischen Rechte vom 7. Mai 2017 (GPR; GS I D/22/2) als Möglichkeit vorgesehen ist. Der 
Ausschuss und der Rat gehen davon aus, dass die sechs katholischen Kirchgemeinden weiterhin 
von den Einwohnerämtern der drei Gemeinden Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd, die für das 
Führen ihrer Stimmregister erforderlichen Einwohnerdaten erhalten. 
 

Verfassungsänderung: 
 

Änderung der Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des 
Kantons Glarus 
(Vom .....) 
(Erlassen durch den kantonalen katholischen Kirchenrat am .....) 
(Angenommen in den römisch-katholischen Kirchgemeinden Glarus im .....) (Genehmigt vom 
Landrat am .....) 
 

I. 
GS IV A/1/6, Verfassung des Verbandes der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons 
Glarus (römisch-katholische Landeskirche) vom 27. Juni 1990 (Stand 1. Januar 2003), wird wie 
folgt geändert: 
Art. 26a (neu) 
Stimm- und Wahlrecht 
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1. Das Stimm- und Wahlrecht in kirchlichen Angelegenheiten steht allen Mitgliedern der 
Kirchgemeinde zu, welche das Schweizer Bürgerrecht besitzen und das 16. Altersjahr 
zurückgelegt haben. 

2. Als Mitglied einer Kirchenbehörde sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde wählbar, welche 
das Schweizer Bürgerrecht besitzen und das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. 

3. Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die sich zur römisch-
katholischen Kirche zählen, sind gemäss den Absätzen 1 und 2 stimmberechtigt und 
wählbar. 

4. Im Übrigen richtet sich das Stimm- und Wahlrecht nach dem kantonalen Recht. 
 

Art. 27 Abs. 2 (aufgehoben) 

Kompetenzen (Sachüberschrift geändert) 
2 Aufgehoben. 
 
II. 
Keine anderen Erlasse geändert. 
 
III. 
Keine anderen Erlasse aufgehoben. 
 
IV. 
Der Ausschuss des kantonalen katholischen Kirchenrates bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens. 

 

Der Kirchenrat beantragt Annahme des Antrages. 
 


